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Einladung zur ordentlichen Mitgliederversammlung des Schalker Fan-Club Verband e.V. (SFCV) am 30. Mai 2026                  
 
Glückauf liebes Mitglied, 
 
hiermit lädt der Vorstand des Schalker Fan-Club Verband e.V. zur ordentlichen Mitgliederversammlung am  
 

Samstag, 30.05.2026 in die VELTINS-Arena, im Raum „Tibulsky“ ein.  
Beginn ist um 13:04 Uhr, Einlass: 12:04 Uhr 

 
Parkmöglichkeiten befinden sich auf dem Parkplatz P7 (Zugang über Eingang Ost 2, TH 10).  
 
TAGESORDNUNG  
 
TOP    1  Eröffnung und Begrüßung 
TOP    2  Bericht des Vorstandes  
TOP    3  Bericht des Beirates  
TOP    4  Bericht der Belegprüfer 
TOP    5  Finanzbericht 
TOP    6  Aussprache über Berichte 
TOP    7  Entlastungen Vorstand/Beirat 
TOP    8  Satzungsänderungsanträge 
TOP    9  Wahlen zum Beirat 
TOP  10  Wahlen zum Vorstand  
TOP  11  Vorbereitung MV S04 (18.07.2026) 
TOP  12  Verschiedenes  
 
  
Der Zutritt wird für zwei Vorstandsmitglieder oder zwei vertretungsberechtigte Mitglieder gewährt. 
 
Vertretungsberechtige Mitglieder müssen eine Vollmacht vom Vorstand vorlegen. Für den Eintritt zur Mitgliederversammlung gilt der 
Personalausweis der jeweiligen abgesandten Fan-Club Mitglieder.  
 
Mit königsblauen Grüßen  
Der Vorstand 

 An die Fan-Clubs im Bezirk 10 
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